
Niederschrift über die Sitzung des Ortsgemeinderats 

der Ortsgemeinde Meisburg vom 24.03.2026 

 
Sitzungsort: Gemeindesaal  
Sitzungsbeginn: 20.00 Uhr  Sitzungsende:  21.35 Uhr  
 
Anwesend sind, in dieser Sitzung verpflichet: 
Ortsbürgermeisterin: Anja Rieker 
Ortsbeigeordnete: Berthold Rieker 
Ratsmitglieder: Friedel Fösges  
 Michael Fösges 

 Karoline Mayer 
 Harald Müller 

   
 
 
Entschuldigt fehlen:  Markus Meerfeld 
 
Unentschuldigt fehlen:  -   
 
Schriftführer: Andrea Spiegel 
 
 
Gäste:      - 
Zuhörer:     13 
 
Tagesordnung  

Öffentliche Sitzung: 
1. Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 19.02.2026 
2. Beratung und Beschlussfassung über die Kriterien zur Auswahl eines Projektierers im 

Projekt „Windenergie Hinterbüsch“ 
3. Beratung und Beschlussfassung zur Auftragsvergabe Erneuerung Asphaltfläche am 

Beienpesch und Erweiterung Gehweg Densborner Straße 
4. Beratung und Beschlussfassung zur Anschaffung einer Sportbox 
5. Informationen  
6. Bürgerfragestunde 

 

         nichtöffentliche Sitzung: 
1.  Niederschrift der nichtöffentlichen Sitzung vom 19.02.2026 
2. Personal-, Bau-, Grundstücks- und Vertragsangelegenheiten 
3. Informationen 
 

 
• Ordnungsgemäße Einladung und Bekanntmachung zur Sitzung erfolgte am 

17.03.2026 
• Beschlussfähigkeit ist gegeben, denn mindestens 4 Ratsmitglieder sind anwesend. 
• Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung wurde nicht vorgebracht. 
• Ton- und Bildaufnahmen oder Übertragungen sind nur nach Rücksprache und 

Zustimmung aller Ratsmitglieder zulässig. 
• Nach § 35 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz sind Sitzungen des 

Gemeinderats zwar öffentlich, d. h. Besucher (Einwohner/Auswärtige) dürfen 
teilnehmen und zuhören, aber es besteht kein Rederecht für diese. 



Öffentliche Sitzung 
 

Zu TOP 1: Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 19.02.2026 

 

Sachverhalt: 

• Niederschrift per Mail vom 24.02.2026 an den Gemeinderat  

• Bisher keine Korrekturen von Seiten des Gemeinderates bekannt 

• Veröffentlichung im Verbandsgemeindeblatt erfolgt in KW 14 / 2026 

• Zur Veröffentlichung auf der Homepage weitergeleitet am 31.03.2026 
 

Beschluss: 
Diese Niederschrift wurde einstimmig genehmigt. 
 
 

Zu TOP 2: Beratung und Beschlussfassung über die Kriterien zur Auswahl eines 
Projektierers im Projekt „Windenergie Hinterbüsch“ 

 
Sachverhalt: 

• Die sieben Ortsgemeinden im Hinterbüsch haben den Auftrag zur Durchführung 
eines europaweiten Ausschreibungsverfahrens zur Errichtung von 
Windenergieanlagen im Dreigemeindewald an die Rechtsanwaltskanzlei Martini, 
Mogg & Vogt aus Bonn erteilt.  

• Zusätzlich sollte geprüft werden, welche Organisationsstruktur für die 
Ortsgemeinden am geeignetsten ist. Die Organisationsstruktur wird im weiteren 
Verlauf des Verfahrens parallel zum Ausschreibungsverfahren seitens der 
Rechtsanwälte rechtlich geprüft und vorgeschlagen.  

• Das europaweite Ausschreibungsverfahren erfolgt als Teilnahmewettbewerb 
(zweistufiges Verfahren). Um eine objektive Bewertung der Bewerber 
sicherzustellen, müssen Wertungskriterien festgelegt werden. 

  
    Vorgeschlagene Wertungskriterien der Rechtsanwälte (Gesamtgewichtung 100%): 

• Wirtschaftlichkeit: 50% 
• Betreiberkonzept: 25% 
• Bürgerbeteiligung: 15% 
• Beteiligungskonzept: 10% 
 

Wirtschaftlichkeit (50% Gewichtung)  
• 1.1 Höhe der garantierten Mindestpacht für Standorte der WEA (35,0%1 / 17,50%)  
• 1.2 Höhe der %-Beteiligung am Nettoenergieertrag für Standorte der WEA (25,0% / 

12,50%) 
• 1.3 Abgeltung Repowering (6,0% / 3,00%)   
• 1.4 Einmalzahlung beim Bau der WEA (8,0% / 4,00%) 
• 1.5 Kostenübernahme für eigene Planungskosten und Beratungskosten (6,0% / 

3,00%)  
• 1.6 Hiebsunreifeentschädigung (3,0% / 1,50%)  
• 1.7 Jagdpachtentschädigung (3,0% / 1,50%)  
• 1.8 Kommunalbeteiligung nach § 6 EEG (3,0% / 1,50%)  
• 1.9 Partizipation an Nebenerlösen, z.B. Mobilfunk (3,0% / 1,50%)  
• 1.10 Partizipation durch weitere Nebenleistungen (8,0% / 4,00%) 

 
• Bezogen auf die Kriterien soll z. T. eine weitergehende Ausdifferenzierung durch 

Unterkriterien im Rahmen der o. g. Gewichtung im weiteren Verfahren nach dem 
Muster der beigefügten Anlage erfolgen, wobei auf Grundlage der Abstimmung von 
Beratern und Ortsbürgermeistern/In noch Abweichungen an der Anlage vorbehalten 
sind. 



Nach der Beschlussfassung durch die einzelnen Ortsgemeinden werden die Rechtsanwälte 
die Veröffentlichung vorbereiten und das Verfahren einleiten 

 
Beschluss: 

Der Gemeinderat stimmt den Kriterien und deren Gewichtung einstimmig in der 
vorliegenden Form zu. 
 
 

Zu Top 3:  Beratung und Beschlussfassung zur Auftragsvergabe Erneuerung Asphaltfläche 
am Beienpesch und Erweiterung Gehweg Densborner Straße 

 
Sachverhalt: 

 Es gibt Angebote von zwei Anbietern für die vorgesehen Arbeiten: 
1. Anbieter: 12.759,78 € 
2. Anbieter: 13.925,06 € 

Im Auftragsfall sollen die Arbeiten um folgende Flächen erweitert werden:  
Im Dümpel, Auf‘m Nussbaum (Fotos wurden gezeigt) 

 
Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Vergabe an den günstigsten Anbieter und die 
Erweiterung der   Maßnahme um die Instandsetzung der Asphaltflächen im Dümpel und 
Auf‘m Nussbaum. 
 
 

Zu Top 4:  Beratung und Beschlussfassung zur Anschaffung einer Sportbox 
 
Sachverhalt: 

• SportBox ist ein Verleihangebot für Spiel- und Sportequipment und ermöglicht den Zugang 
zu Sport-, Spiel- und Trainingsmaterialien aller Art unter freiem Himmel. 

• Institutionen wie Kommunen und Vereine installieren die SportBox auf öffentlich 
zugänglichen Plätzen. Zumeist an Wasserläufen, auf Grünflächen oder Sportanlagen.  

• Einwohner, Vereinsmitglieder etc. laden sich die SportBox-App kostenfrei auf ihr 
Smartphone und können nach erfolgreicher Registrierung kostenfrei Trainingseinheiten in 
der App buchen.  

• War die Buchung erfolgreich, kann die SportBox mit einem Klick auf dem Mobiltelefon 
geöffnet werden und die entsprechenden Spiel- und Sportausstattung genutzt werden.  

• Nach der Nutzung legt der Nutzer die Gegenstände wieder an den ursprünglichen Platz in 
der SportBox zurück und schließt die Tür.  

• Somit ist die Buchung abgeschlossen. 

• Kosten und Förderung  

• Vor dem Hintergrund des Förderprogrammes haben wir darauf zugeschnittene 
Leistungspakete erarbeitet. Alle Pakete sind auf die Förderung und die entsprechenden 
Fördersummen zugeschnitten und beinhalten folgende Leistungen.  

o Den Verkaufspreis des SportBox Komplettsystems je Modell  
o Die monatliche Servicegebühr für die entsprechende Paketdauer  
o Die Lieferung und Inbetriebnahme  
o Ein Ausstattungspaket (Equipment) nach Wahl im Wert von € 1.000,- / 750,- / 250,-  

• Alle Preise verstehen sich als Bruttopreise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19%. 
Die Preise sind ausschließlich im Rahmen des Förderprogrammes „Aufbewahrungsboxen 
für Trainingsequipment“ gültig.  



 
 

• 90% der Anschaffungskosten pro Box werden gefördert, jedoch maximal 13.500 Euro pro 
Box  

• Eventuell notwendiges Fundament muss in Eigenregie finanziert werden 

• Nachhaltiges Nutzungskonzept (Zielsetzung, definierte Nutzergruppen, Wartung, 
Öffentlichkeitsarbeit usw.) 

• Bewerbungsfrist 30.04.2026 

• In der Sitzung wurden Fotos dieser unterschiedlichen Sportbox-Modelle gezeigt. 
 
Beschluss: 
Über die Anschaffung einer Sportbox wurde in dieser Sitzung nicht abgestimmt. Es sollen 
Rückfragen zu den Erfahrungen anderer Gemeinden, die eine Sportbox nutzen, erfragt werden. 
Die Details und Zugang über die App soll ausgeführt werden. Die Meinung und die Unterstützung 
der Sportgruppen in Meisburg soll eingeholt werden.  
 

 

Zu Top 6: Informationen 

• Kunst am Bau: Objekt wurde am 20.03.26 installiert. 

 

• Protokoll zur Baumkontrolle vom 20.03.: 
o Dicker Astbruch in der Krone der Walnussbaum auf dem Spielplatz => muss unverzüglich 

beseitigt werden  
o Baum vor Bürgerhaus geprüft, obwohl dieser bereits im November 2025 gefällt wurde Bis 

zum 02. April Mitteilung an VG wer die Baumpflegearbeiten übernimmt 

• Forstrevier Meisburg – Kurzbericht 1. Quartal: 
o zurzeit findet die geplante Frühjahrspflanzung durch die Forstwirte von 1.200 Rotbuchen, 

200 Hainbuchen und 100 Vogelkirschen statt. 
o Forstwirte haben eine Fichtendurchforstung mit ca. 100 fm Holz durchgeführt 
o Es steht ein geplanter Harvester-Einsatz mit einem Holzeinschlag von ca. 800 fm Fichte 

und 70 fm Laubbrennholz an; der Harvester wird in den nächsten drei Wochen im FR 
Hinterbüsch beginnen. 

 

• Spar-Euro 2026 Auszeichnung für die kommunale Innovationsfähigkeit: 
o Bund der Steuerzahler, der Gemeinde- und Städtebund, der Städtetag und der 

Landkreistag suchen für die kommende Verleihung des „Spar-Euros“ vorbildliche 
Praxisbeispiele aus Rheinland-Pfalz 

o Kommunen, die ihre Strukturen und/oder organisatorische Aspekte des freiwilligen oder 
interkommunalen Engagements verbessert haben.  



o Bewerben können sich Gemeinden, Städte und Landkreise, die vorbildhaft:  
o Sparpotenziale in ihrer Aufgabenwahrnehmung erschlossen haben und/oder  
o Bürger zur Übernahme gesellschaftlicher Aufgaben gewinnen konnten und/oder  
o dank Nutzung von Synergieeffekten kostensparend mit anderen Kommunen 

zusammenarbeiten.  
o Die Auswahl erfolgt durch eine Jury, der Fachleute aus der kommunalen und 

wirtschaftlichen Praxis angehören.  
o Bewerbungen mit einer kurzen Projektbeschreibung bis zum 30.09.2026 möglich.  
o Preisverleihung Ende 2026 in Mainz 

 

• Anschaffung von 3 Deckenventilatoren für OG des Bürgerhauses: 
o Um die warme Luft in der Dachspitze in den unteren Bereich des Saals im OG des 

Bürgerhauses zu drücken 
o Ein Modell eines ausgewählten Ventilators wurde per Foto gezeigt. 
o Die Gesamtkosten betragen ca. 300€. 
o Der Gemeinderat unterstützt einstimmig diese Anschaffung. 

 

• Gästebeitrag der VG Daun: 
o Der Verbandsgemeinderat beauftragt die Verwaltung, gemeinsam mit den touristischen 

Trägern und gegebenenfalls den Eigentümern der betroffenen Flächen (z. B. Natur- 
und Geopark, GesundLand Vulkaneifel, Ortsgemeinden, Landkreis u. a.) ein Konzept 
zu entwickeln, das eine regelmäßige Kontrolle der stark besuchten Standorte sowie die 
zeitnahe Beseitigung von Schäden sicherstellt. Ebenfalls sollte über dacht werden, wie 
eine einheitlichere und zeitgemäße Beschilderung sichergestellt werden kann – 
insbesondere um die Maare kann man den Eindruck gewinnen, dass unabgestimmt 
immer neue Schilder aufgestellt werden und sich dabei sowohl widersprechen als auch 
die Naturlandschaft verschandeln. 

o Um dies zu finanzieren wird zum 01.06.2026 ein Gästebeitrag eingeführt. 

 

• Zu Top 7: Bürgerfragestunde 

• Es gab eine Frage zum Obstbaumschnitt der Obstbäume der Gemeinde: diese werden 
am 27.03. ab 14:30 Uhr geschnitten. 

• Wann und ob es einen Rückschnitt des Uferbewuchses am Dümpelsbach gibt, muss 
mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt werden.  

Nach der Rückmeldung, wird das Thema in der nächsten Gemeinderatsitzung 
besprochen. 

 

Nächste Gemeinderatsitzung ist am 12.Mai 2026 geplant. 
 
 
 


